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Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Die Abstimmung erfolgt getrennt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. Okto-

ber 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsge-

setz 1967 und weitere Gesetze geändert werden. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. Oktober 

2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Bader, Mühlwerth, Kolleginnen und Kollegen auf 

Fassung einer Entschließung betreffend „Einbeziehung von Behindertenorganisa-

tionen in die Erarbeitung des Einführungserlasses und Evaluierung der Neuregelung“ 

vor.  

Ich lasse über diesen Entschließungsantrag abstimmen.  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag auf Fassung der gegen-

ständlichen Entschließung ist daher angenommen. (E 255-BR/2018) 

 


